
Staatliche Grundschule                                            Neudietendorf, den 1. Februar 2022 
Neudietendorf 
Straße des Friedens 15 
 
 
 
 

Liebe Eltern der Vorschulkinder 2021/2022, 
 
bis Mai eines jeden Jahres müssen alle Anträge der Hortkinder für das neue Schuljahr 
kontrolliert, überarbeitet und an das Schulverwaltungsamt in Gotha weitergeleitet sein. 
Da dieser Verwaltungsakt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, starten wir schon jetzt mit der 
Erfassung der Schulanfänger für das neue Schuljahr 2022/2023.   
 
Sie erhalten einen Erstantrag. 
Es ist eine  
„x“ =  Neuanmeldung zum   29. August 2022 = 1. Schultag Klasse 1. 
Die drei Tage im August sind für Sie gebührenfrei. 
 

Alle persönlichen Angaben sorgfältig auszufüllen (Formularkopf  +  Punkt 1 – 3) 
 

Im Punkt 4 – Nutzung des Hortes müssen Sie sich für einen Betreuungsumfang entscheiden, 
ohne diese Tabelle  auszufüllen.  
 

Bei dieser Berechnung können folgende Infos hilfreich sein: 
Der Hort ist geöffnet   montags – donnerstags  von 6:00 Uhr – 17:00 Uhr und 
                                   freitags                            von 6:00 Uhr – 16:45 Uhr. 
Der Frühdienst endet 7:45 Uhr. 
Für den Hortbesuch nach Schulschluss  gilt: 
Klasse 1            pro Woche        3 x ab 12:00 Uhr 
                                                   2 x ab 12:45 Uhr 
 

Am 1. Schultag im neuen Schuljahr erhalten Sie eine Anlage zu diesem Antrag,  
in der die Betreuungszeit nach dem aktuellen Stundenplan von Ihnen genau festgelegt wird. 
 

Die Höhe der Hortgebühren sind im Punkt 6.  „ALLGEMEINE HINWEISE“ ersichtlich. 
 
 

Möchten Sie, dass Ihr Kind den Hort im Schuljahr 2022/2023 besucht, 
dann geben Sie bitte die 

sorgfältig ausgefüllte Hortanmeldung (mit blauer  oder schwarzer Tinte) 
bis Montag, den 28. Februar 2022 in der Schule ab. 

Achtung: Der Antrag muss im Original vorliegen, also nicht als E-Mail senden. 
 

Die Erklärung zum Hortantrag mit allen notwendigen Nachweisen kann bis  
Montag, den 04. April 2022 nachgereicht  werden. 

 

Einwurf Briefschlitz am Heizhaus (Flachbau links neben Schulgebäude) 
 

Achtung – bitte Termin einhalten,  
denn bis 31. Mai müssen alle Unterlagen unserer Schule kontrolliert, überarbeitet und aufbereitet  

dem Amt für Bildung vorliegen! 
 

Bitte beachten Sie, dass Nachfolgebescheide, die die Ermäßigung begünstigen bzw. 
beeinflussen unaufgefordert nachzureichen sind. 
 
 

Ergeben sich bis zu den Sommerferien Veränderungen und Sie benötigen 
doch keine Hortbetreuung, ist eine Abmeldung zum 31. Juli 2022 schriftlich 
anzuzeigen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen   
Ines Ebert  

 



Die Formulare  
 

Anmeldung Hortbetreuung 
Erklärungsbogen für Ermäßigung bzw. Befreiung von Hortgebühren 

Merkblatt zur Anmeldung 
 

stehen als Download auf der Webseite unter Formulare / Hort zur Verfügung. 
 

 


